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Gesetzentwurf 

der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Dr. Paul Wengert, Harry 
Scheuenstuhl, Klaus Adelt, Prof. Dr. Peter Paul Gantzer, Franz 
Schindler, Horst Arnold, Alexandra Hiersemann, Florian Ritter, 
Inge Aures, Volkmar Halbleib, Natascha Kohnen, Hans-Ulrich 
Pfaffmann, Helga Schmitt-Bussinger, Dr. Simone Strohmayr und 
Fraktion (SPD) 

zur Sicherung der Ausübung des ehrenamtlichen Mandats eines 
Gemeinderatsmitglieds, Kreisrats, Bezirksrats 
(Änderung der Gemeindeordnung, Landkreisordnung und Be-
zirksordnung) 

A) Problem 

Während Beamtinnen und Beamten des Freistaats Bayern und der 
bayerischen Kommunen, die zu Mitgliedern eines Gemeinderats, 
Kreistags oder Bezirkstags gewählt wurden, gemäß Art. 93 Abs. 2 des 
Bayerischen Beamtengesetzes i.V.m. § 17 Abs. 1 Satz 1 der Urlaubs-
verordnung der zur Ausübung ihrer Mitgliedschaft in der kommunalen 
Vertretung notwendige Urlaub unter Fortgewährung der Leistungen 
des Dienstherrn zu gewähren ist und bei den beim Freistaat Bayern 
und bei bayerischen Kommunen beschäftigten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern in gleicher Weise wie bei Beamtinnen und Beam-
ten verfahren werden kann, sind private Arbeitgeber gesetzlich nicht 
verpflichtet, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zur Ausübung des 
ehrenamtlichen Mandats als Gemeinderatsmitglied, Kreisrat oder Be-
zirksrat die erforderliche Freizeit oder den erforderlichen Urlaub zu ge-
währen. Ob Freistellungsansprüche bestehen, bleibt vielmehr der indi-
viduellen Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses vorbehalten. 

Oftmals gelingt es nicht, das öffentliche Interesse an der Wahrneh-
mung eines ehrenamtlichen Mandats einerseits und die betrieblichen 
und wirtschaftlichen Belange des Arbeitgebers andererseits, in Aus-
gleich zu bringen und damit in der Praxis eine zufriedenstellende Eini-
gung zwischen den Beteiligten zu erzielen. Auch die Nutzung der viel-
fach erweiterten Möglichkeiten der flexiblen Gestaltung der Arbeits-
zeit, um durch die Ausübung des kommunalen Mandats bedingte 
Fehlzeiten auf das Maß des Erforderlichen zu beschränken, führt in 
der Praxis vielfach nicht dazu, den beiderseitigen berechtigten Inte-
ressen gleichermaßen abzuhelfen und interessensgerechte Lösungen 
zu finden. 

Nach Art. 121 Satz 2 neu der Bayerischen Verfassung fördern Staat 
und Gemeinden den ehrenamtlichen Einsatz für das Gemeinwohl. 
Diese mit Wirkung zum 1. Januar 2014 in Kraft getretene Staatsziel-
bestimmung ist kein unverbindlicher Programmsatz, sondern stellt ein 
verbindliches Staatsziel dar. Durch das Wort „fördern“ wird klarge-
stellt, dass dem Ziel vom Staat und den Gemeinden großes Gewicht 
beizumessen ist. Damit ergibt sich ein subjektives Recht auf Tätig-
werden des Staates und der Gemeinden (vgl. Schmidt am Busch in 
MEDER/BRECHMANN, Die Verfassung des Freistaates Bayern, 
Art. 121, Rn. 8).  
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Die Staatszielbestimmung des Art. 121 Satz 2 neu der Bayerischen Ver-
fassung beinhaltet einen verfassungsrechtlichen Handlungsauftrag, ist 
unmittelbar geltendes Verfassungsrecht und bindet die Organe des 
Freistaates Bayern. Für den Landtag als Gesetzgeber ergibt sich dar-
aus eine Direktionskraft. 

 

B) Lösung 

Der Landtag nimmt den verfassungsrechtlichen Handlungsauftrag ver-
antwortungsvoll wahr. In die Gemeindeordnung und in die Landkreis-
ordnung wird eine Vorschrift aufgenommen, die der Sicherung der 
Ausübung des Ehrenamts eines Gemeinderatsmitglieds bzw. Kreis-
rats dient. In der Bezirksordnung wird über eine Verweisung auf die 
neue Vorschrift in der Gemeindeordnung bzw. in der Landkreisord-
nung die Ausübung des Ehrenamts eines Bezirksrats in eben solcher 
Weise sichergestellt. 

 

C) Alternativen 

Ignoranz gegenüber der Staatszielbestimmung des Art. 121 Satz 2 
neu der Bayerischen Verfassung. 

 

D) Kosten 

Die Aufnahme der neuen Bestimmungen in die Gemeindeordnung, 
Landkreisordnung und Bezirksordnung hat keine Auswirkungen auf 
den Staatshaushalt.  

Auswirkungen auf die Haushalte der Gemeinden, Landkreise und Be-
zirke sind allenfalls dadurch gegeben, dass durch die neuen Vorschrif-
ten mehr Arbeitnehmer als bisher den entsprechenden Verdienstaus-
fall gemäß Art. 20a Abs. 2 Nr. 1 Gemeindeordnung gegenüber der 
Gemeinde, gemäß Art. 14a Abs. 2 Nr. 1 Landkreisordnung gegenüber 
dem Landkreis und gemäß Art. 14a Abs. 2 Nr. 1 Bezirksordnung ge-
genüber dem Bezirk geltend machen, weil bei Gewährung der Frei-
stellung der Arbeitgeber regelmäßig von der Lohnzahlungspflicht ge-
genüber der Arbeitnehmerin, dem Arbeitnehmer befreit wird. 
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Gesetzentwurf 

zur Sicherung der Ausübung des ehrenamtlichen Mandats eines 
Gemeinderatsmitglieds, Kreisrats, Bezirksrats 

 

§ 1 
Änderung der Gemeindeordnung 

Art. 31 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (Gemeinde-
ordnung – GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 
1998 (GVBl S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch Art. 65 
des Gesetzes vom 24. Juli 2012 (GVBl S. 366), wird folgender Abs. 5 
angefügt: 

„(5) Dem Gemeinderatsmitglied ist die für die Ausübung des Ehren-
amts erforderliche Freistellung von der Arbeit zu gewähren.“ 

 

§ 2 
Änderung der Landkreisordnung 

Art. 24 der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern (Landkreisord-
nung – LKrO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 
1998 (GVBl S. 826, BayRS 2020-3-1-I), zuletzt geändert durch Art. 65 
des Gesetzes vom 24. Juli 2012 (GVBl S. 366), wird folgender Abs. 5 
angefügt: 

„(5) Dem Kreisrat ist die für die Ausübung des Ehrenamts erforderli-
che Freistellung von der Arbeit zu gewähren.“ 

 

§ 3 
Änderung der Bezirksordnung 

Art. 23 der Bezirksordnung für den Freistaat Bayern (Bezirksordnung 
– BezO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 
(GVBl S. 850, BayRS 2020-4-2-I), zuletzt geändert durch Art. 65 des 
Gesetzes vom 24. Juli 2012 (GVBl S. 366), wird folgender Abs. 5 an-
gefügt: 

„(5) Art. 31 Abs. 5 der Gemeindeordnung und Art. 24 Abs. 5 der 
Landkreisordnung gelten entsprechend.“ 

 

§ 4 
Inkrafttreten 

 

Dieses Gesetz tritt am ……….......………………………………. in Kraft. 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Peter Meyer
Abg. Harry Scheuenstuhl
Abg. Andreas Lorenz
Abg. Eva Gottstein
Abg. Jürgen Mistol
Zweite Vizepräsidentin Inge Aures



Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 2 c auf:

Gesetzentwurf der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Dr. Paul Wengert, 

Harry Scheuenstuhl u. a. und Fraktion (SPD)

zur Sicherung der Ausübung des ehrenamtlichen Mandats eines 

Gemeinderatsmitglieds, Kreisrats, Bezirksrats (Änderung der 

Gemeindeordnung, Landkreisordnung und Bezirksordnung) (Drs. 17/2630) 

- Erste Lesung -

Der Gesetzentwurf wird vonseiten der Antragsteller begründet. Dazu erteile ich Kolle

gen Scheuenstuhl das Wort. – Bitte schön.

Harry Scheuenstuhl (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kol

legen! Wir wollen heute den Gemeinderäten, Kreisräten und Bezirksräten ihre Würde 

wiedergeben. Über 40.000 Menschen wurden im März 2014 in den Gemeinderat, 

Stadtrat, Kreistag oder in den Bezirkstag gewählt. Sie sind zu Recht Stolz darauf, die 

Interessen der Bürgerinnen und Bürger zu vertreten. Die Gewählten erwarten nun, 

dass sie, ohne betteln zu müssen, an den Sitzungen der Gremien teilnehmen können. 

Aus der Gemeindeordnung, der Landkreisordnung und der Bezirksordnung ergibt sich 

die Pflicht der Gemeindebürger zur Übernahme gemeindlicher Ehrenämter. Ich betone 

noch einmal: die Pflicht. Im Folgenden gehe ich nun nur noch auf die Gemeinden ein; 

die entsprechenden Regeln für den Kreistag und den Bezirkstag erwähne ich nicht ge

sondert, sie sind aber Gegenstand des Gesetzentwurfes.

Die Pflichten aus Artikel 19 Absatz 1 Satz 1 der Gemeindeordnung zur Mitwirkung der 

Bürger in der Gemeinde stellen das Grundgerüst für die kommunale Selbstverwaltung 

in Bayern dar. Das umfasst die Verpflichtung, an Sitzungen und Abstimmungen teilzu

nehmen und die zugewiesenen Geschäfte zu übernehmen. Entzieht sich das Gemein

deratsmitglied diesen Pflichten ohne genügende Gründe, kann dies im Extremfall zum 

Verlust des Mandats führen. Im Hinblick auf diese bezeichneten Pflichten sollte man 

eigentlich meinen, dass das ehrenamtliche Gemeinderatsmitglied, das in einem 
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Dienst- oder Arbeitsverhältnis steht, einen gesetzlichen Anspruch auf Urlaub oder 

Freizeit für die Zeit hat, in der es seinen Pflichten aus dem kommunalen Ehrenamt 

nachkommt. Tatsächlich gibt es aber solch einen gesetzlichen Anspruch nicht. Jeden

falls sind private Arbeitgeber gesetzlich nicht dazu verpflichtet, dem Arbeitnehmer die 

zur Ausübung des kommunalen Ehrenamts als Gemeinderatsmitglied erforderliche 

Freizeit oder Urlaub zu gewähren. Es handelt sich also um einen Gnadenakt des Ar

beitgebers, wenn ein Gemeinderat eine Freistellung bekommt.

Der öffentliche Dienst ist hier vorbildlich; sowohl Beamte als auch Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer haben die Möglichkeit, auch während der Dienstzeit an notwendi

gen Sitzungen teilzunehmen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen mit unserem Gesetzentwurf einen An

spruch auf Freistellung verankern und schlagen daher vor, in die Gemeindeordnung 

eine neue Vorschrift aufzunehmen, die lautet, dass dem Gemeinderatsmitglied die zur 

Ausübung des Ehrenamts erforderliche Freistellung von der Arbeit zu gewähren ist. 

Den Demokraten dürfen keine Steine in den Weg gelegt werden.

(Beifall bei der SPD)

Wir meinen, dass solche Vorschriften durchaus Sinn haben; denn es ist nicht so, wie 

das Staatsministerium des Innern auf meine Anfrage mitgeteilt hat, dass man davon 

ausgehen kann, dass sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer schon einigen werden. Das 

öffentliche Interesse kann nicht immer mit dem wirtschaftlichen Interesse in Einklang 

gebracht werden. Auch die Nutzung der Möglichkeiten zur flexiblen Gestaltung der Ar

beitszeit, um die Fehlzeiten auf das erforderliche Maß zu beschränken, führt oft nicht 

weiter. Beispiele aus der Praxis zeigen immer wieder, dass Urlaubs- oder Freizeitan

träge von Arbeitgebern abgelehnt werden.

Meiner Meinung nach ist es für die Demokratie besonders beschämend, dass der 

nicht vorhandene Rechtsanspruch auf Freistellung so manchen Interessenten oder 
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manche Interessentin für das kommunale Ehrenamt hindert, sich von einer Partei oder 

Wählergruppe vorschlagen zu lassen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Nach unserer Meinung besteht gesetzgeberischer Handlungsbedarf.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, manchmal hilft auch ein Blick in die Gesetze anderer 

Bundesländer, um zu erkennen, dass sich in bayerischen Landesgesetzen gewisse 

Lücken auftun. Baden-Württemberg und Hessen haben entsprechende Regelungen 

bereits in ihren Gemeindeordnungen verankert. Die für die Ausübung eines Ehren

amts erforderliche Freistellung ist zu gewähren. Dieser Passus umschreibt den Um

fang der Freistellung. Dem ehrenamtlich Tätigen ist für die Ausübung seines Gemein

deratsmandats die erforderliche Freistellung von der Arbeit zu gewähren. Maßgeblich 

ist also das Kriterium der Erforderlichkeit. Eine Freistellung ist daher nicht erforderlich, 

wenn die Pflichten aus dem Mandat außerhalb der Arbeitszeit erfüllt werden können.

Leider zeigt sich jetzt, vor allem nach der Kommunalwahl, dass viele Gemeinden und 

Städte die Sitzungszeiten auf den Tag verlegen. Somit wird es für Arbeitnehmer immer 

schwieriger, an den Sitzungen teilzunehmen. Für Arbeitnehmer mit Gleitzeitregelun

gen kommt eine Arbeitsbefreiung nur infrage, wenn die Ausübung des Mandats in die 

Kernarbeitszeit fällt. Eine Arbeitsbefreiung während der Gleitzeit scheidet somit aus.

Der ehrenamtlich Tätige hat gegenüber dem Arbeitgeber übrigens keinen Anspruch 

auf Lohnfortzahlung für die versäumten Arbeitszeiten. Hierfür steht die Gemeinde in 

der Verpflichtung und, nachdem ich es vorhin bereits erwähnt habe, natürlich auch der 

Kreis bzw. der Bezirk.

Werte Kolleginnen und Kollegen, dies alles sind die Gründe für unsere Gesetzesinitia

tive. Wir bitten daher um wohlwollende Prüfung unseres Gesetzentwurfes.

(Beifall bei der SPD)
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Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Danke schön. Damit eröffne ich die Aussprache. 

Erster Redner für die CSU-Fraktion ist Kollege Lorenz. – Bitte sehr.

Andreas Lorenz (CSU): Sehr geehrte Damen, werte Kollegen! Es gab vor der letzten 

Wahl einen sehr interessanten Artikel in der "Süddeutschen Zeitung", in dem drei 

junge Stadträte aus drei verschiedenen Fraktionen erklärt haben, warum sie sich nach 

einer Wahlperiode nicht mehr zur Wahl stellen. Es waren persönliche Gründe, haupt

sächlich lagen sie auch in der beruflichen Belastung. Es ist in der Tat ein erschrecken

des Beispiel für die Demokratie, wenn sich junge engagierte Leute nach einer Legisla

turperiode nicht mehr zur Wahl stellen, weil sie das Mandat nicht mehr mit ihrem Beruf 

vereinbaren können. Ich sage nicht, dass das der einzige Grund war.

Ich habe gewisse Sympathie dafür, dass wir hier etwas tun müssen, dass wir eine 

Grundsatzdiskussion führen, wie wir Ehrenamt und Beruf miteinander vereinbaren. 

Dass in den genannten Fällen – der eine war, glaube ich, Kleinunternehmer, der ande

re war Arzt – der Freistellungsanspruch geholfen hätte, glaube ich zwar nicht. Aber 

insbesondere Angestellte haben gerade dann, wenn die Sitzungen tagsüber oder am 

frühen Nachmittag stattfinden, ein Problem. Ich kenne das aus meiner früheren Tätig

keit als Stadtrat der Landeshauptstadt München, aber auch von vielen Kollegen: Ins

besondere Angestellte werden, je größer die Belastung wird, kritisch beäugt. Bei vie

len Stadträten ist es vorgekommen, dass man sich inoffiziell geeinigt hat, dass man 

quasi ein Abfindungsangebot bekommen hat.Das ist keine gute Entwicklung. Insofern 

sage ich Ihnen, dass ich persönlich eine gewisse Sympathie für diesen Vorschlag 

habe. Im Übrigen kamen wir in der letzten Legislaturperiode auch selbst schon auf 

diese Idee.

Wir müssen einmal schauen: Da gibt es in der Tat noch gewisse Widerstände. Sie 

haben auch Meinungen aus dem Innenministerium angeführt. Ich bin wirklich ge

spannt, wie insbesondere die kommunalen Spitzenverbände zu diesem Thema ste

hen. Es kann nicht sein, dass junge oder auch ältere engagierte Leute, die sich ein

bringen wollen, an der Ausübung ihres Mandats gehindert werden. Wir müssen Mittel 
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und Wege finden, wie wir etwas erreichen. Dieser Vorschlag könnte ein Beitrag dazu 

sein; vielleicht gibt es aber auch ganz andere Vorschläge.

Vielleicht müssten wir uns aber auch grundsätzlich einmal über die Art, die Arbeitswei

se und den Umfang kommunaler Gremien Gedanken machen. Beispielsweise begin

nen in München die Sitzungen um 9.00 Uhr bzw. um 14.00 Uhr. Wenn man engagier

ter Stadtrat ist, gehen die Abrechnungszeiten in Sitzungswochen oft schon in Richtung 

50 % der Arbeitszeit. Da kann man sich natürlich schon die Frage stellen: Was ist jetzt 

Hauptamt und was ist eher Nebenamt? Ist die Stadtratstätigkeit die Haupttätigkeit oder 

ist es der Beruf? Dann muss man auch die Frage stellen, ob man nicht vielleicht den 

Umfang der Tätigkeit etwas reduzieren sollte.

Man kann auch das Gegenargument sehen: Ein Unternehmer stellt jemanden ein, der 

dann zu 50 % ausfällt. Er bekommt den Ausfall zwar erstattet, muss aber eine völlig 

willkürliche Abwesenheit seines Angestellten im Umfang von 50 % innerhalb der Ar

beitswoche hinnehmen. Das ist für den Unternehmer auch nicht gut. Er stellt nicht je

manden ein, um den Ausfall erstattet zu bekommen, sondern weil er die Arbeitsleis

tung, das Know-how, die Tätigkeit braucht. Da müssen wir auch auf Leute schauen, 

die mitten im Berufsleben stehen und die nicht das Glück haben, das in einem Famili

enunternehmen regeln zu können, Freiberufler zu sein, etwa als Rechtsanwalt, wo das 

vielleicht mit dem Partner geregelt werden kann, oder im Idealfall Beamter. Wir müs

sen auch für Leute, die in der Mitte des Lebens stehen, Mittel und Wege finden, damit 

sie sich verstärkt kommunalpolitisch einbringen können.

Ich bin da absolut offen. Ich würde aber darum bitten, dass wir es nicht bei diesem 

einen Ansatz belassen, sondern vielleicht wirklich einmal eine tiefgreifende Grundsatz

diskussion führen: Was ist die Aufgabe eines Stadtrats? Ist es wirklich seine Aufgabe, 

alles und jedes zu kontrollieren, was die Stadtverwaltung oder der Bürgermeister tut?

(Zuruf von der SPD)
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Es ist klar: Es gibt diesen Anspruch. Daraus kann man natürlich auch eine Vollzeitbe

schäftigung machen. All diese Fragen müssen wir einmal wohlwollend abwägen und 

diskutieren. Sie haben eine vorurteilsfreie Beurteilung gefordert; die verspreche ich 

Ihnen. Auch mir ist das ein großes Anliegen. Ich habe ein Beispiel genannt und hoffe, 

dass wir für die kommunalen Mandatsträger insgesamt etwas erreichen – möglicher

weise mit diesem Vorschlag, möglicherweise mit anderen.

(Beifall bei der CSU und der SPD)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Danke schön, Herr Kollege Lorenz. - Die nächste 

Wortmeldung kommt von Frau Kollegin Gottstein für die FREIEN WÄHLER. Bitte 

schön.

Eva Gottstein (FREIE WÄHLER): (Von der Rednerin nicht autorisiert) Sehr verehrter 

Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Kommunalwahl liegt erst kurze 

Zeit hinter uns. Der Antragsteller hat die Zahl genannt: Über 40.000 Frauen und Män

ner sind in die Kommunalparlamente gewählt worden. Wir alle können uns noch gut 

an die Schwierigkeiten erinnern, die, wie ich denke, durch die Bank alle Parteien und 

Wählergruppen hatten, nämlich geeignete und vor allem dazu bereite Kandidatinnen 

und Kandidaten für diese Ämter zu finden. Ein Grund dafür ist sicher auch jener, der in 

dem Gesetzentwurf der SPD-Fraktion thematisiert wird, über den wir heute in Erster 

Lesung beraten.

Demokratie lebt davon, dass es diese 40.000 Ehrenamtlichen gibt, die sich für unsere 

Kommunen engagieren. Gewählt zu werden, ist eine große Ehre. Das gilt – Gott sei 

Dank – immer noch, auch wenn man manchmal hört: "Habt ihr nichts Besseres zu 

tun?" Ich denke, grundsätzlich hat es immer noch Ansehen und ist in unserer Gesell

schaft eine Ehre.

Aber Kommunalpolitik bedeutet, wenn man sie ernst nimmt, auch sehr viel Arbeit. Wer 

den Wählerauftrag gut erfüllen möchte, der muss sich engagieren und wird es auch 

tun. Er wird die Sitzungstermine wahrnehmen und auch andere Termine. Dies kolli
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diert trotz Gleitzeit und flexibler Arbeitszeitmodelle eben in vielen Unternehmen mit 

den Arbeitszeiten berufstätiger Menschen.

Die Vorredner haben es schon gesagt: In der öffentlichen Verwaltung ist eine Freistel

lung für dieses Amt relativ unproblematisch. Das ist lobenswert; das muss man so 

feststellen. In der freien Wirtschaft ist man – und das will dieser Gesetzentwurf eben 

ändern – doch noch sehr auf das Wohlwollen des Arbeitgebers angewiesen. Ich 

würde es nicht ganz so formulieren, dass es eine "Gnade" ist; "Wohlwollen" ist viel

leicht nicht ganz so streng. Aber da beißt die Maus keinen Faden ab, es ist so: Ich 

muss bitten – vielleicht nicht immer betteln, aber bitten –, und schon das ist manchem 

vielleicht unangenehm. Es ist diesem Mandat im Prinzip auch nicht angemessen, das 

man nicht für sich selbst ausübt, sondern für alle, letztendlich also auch für diesen Ar

beitgeber.

Deswegen enthält dieser Gesetzentwurf eine gute Idee, der wir viel Sympathie entge

genbringen. Wir legen uns jetzt in der Ersten Lesung noch nicht fest, was unsere Zu

stimmung oder Ablehnung angeht. Es sind in den weiteren Sitzungen noch Fragen zu 

behandeln.

Zum einen interessiert uns, wie groß das Problem in der Praxis wirklich ist. Die SPD-

Fraktion sagt in ihrem Gesetzentwurf, es sei ein weit verbreitetes Problem. Die Staats

regierung und die CSU sagen: Nein, das ist in der Praxis überhaupt kein Thema.

Welche Auswirkungen hätte das Gesetz auf die Arbeitgeber? Auch sie müssen natür

lich ihren Betrieb aufrechterhalten. Kann es dringende betriebliche Gründe geben, auf 

deren Basis man eine Freistellung vielleicht ablehnen könnte? Welche Auswirkungen 

hat das Gesetz letztendlich auf die Kommunen? Wenn sich dadurch mehr in die Ar

beitszeit verlagert, ist natürlich mehr Entschädigung zu zahlen, und das trifft auch den 

kommunalen Geldbeutel. Das wollen wir mit den kommunalen Spitzenverbänden und 

den Betroffenen diskutieren und danach unsere Zustimmung oder Ablehnung kundtun.
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Grundsätzlich ist es gut und wichtig, dass das thematisiert wird. Im Übrigen habe ich 

für die Sommerpause noch einen kleinen Gedanken zum Nachdenken, auch für man

che Herren; denn für die ist das noch mal ein ganz anderes Thema: Wie schaut es 

denn mit der Sicherung einer Ausübung dieses ehrenamtlichen Mandats für Mütter mit 

kleinen Kindern aus, für Alleinerziehende mit kleinen Kindern? - Das ist überhaupt 

noch nicht geregelt.

(Zuruf von den GRÜNEN)

Auch das ist ein Gesichtspunkt, wenn wir wollen, dass in unseren kommunalen Gremi

en ein Spiegelbild unserer Gesellschaft entsteht. Dann wäre das die nächste Aufgabe, 

die wir zu lösen haben.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Danke sehr, Frau Kollegin Gottstein. Für die 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erteile ich Herrn Kollegen Mistol das Wort. Bitte 

schön.

Jürgen Mistol (GRÜNE): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Gott

stein, es wäre vielleicht einmal interessant, dann nicht nur die Mütter mit Kindern zu 

betrachten, sondern auch die Väter. Das kann nicht schaden.

(Beifall bei den GRÜNEN und der CSU – Zuruf von der CSU: Sehr gut!)

Kolleginnen und Kollegen, die Sommerpause steht vor der Tür. Die Behandlung eini

ger parlamentarischer Initiativen wird aufgrund der sitzungsfreien Zeit unweigerlich 

erst im Herbst stattfinden. Da freut es mich umso mehr, liebe Kolleginnen und Kolle

gen von der SPD, dass unser GRÜNEN-Antrag zur Stärkung des kommunalen Ehren

amts, der es vor der Sommerpause nicht mehr rechtzeitig auf die Tagesordnung des 

federführenden Ausschusses geschafft hat, gleich von einem Gesetzentwurf flankiert 

wird, um die Diskussion über dieses durchaus wichtige Thema zeitnah auf die Agenda 

zu bringen.
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Das ist übrigens ein Thema, von dem ich mir erwartet hätte, dass Sie, geschätzte Kol

leginnen und Kollegen von der CSU, aber auch von SPD und FW, sich längst damit 

beschäftigen. Schließlich waren Sie es, die die im Zuge der Landtagswahl zur Abstim

mung gestellten Änderungsbegehren zur Bayerischen Verfassung mitgetragen haben, 

die unter anderem auch eine Stärkung des Ehrenamtes vorsehen.In Artikel 121 Satz 2 

der Bayerischen Verfassung steht: "Staat und Gemeinden fördern den ehrenamtlichen 

Einsatz für das Gemeinwohl." Schön und gut - diesen hehren Worten muss man aber 

auch Taten folgen lassen. Zur Stärkung des Ehrenamts – das war auch immer unsere 

Position – hätte es diese Verfassungsänderungen nicht gebraucht.

Die jetzt in der Verfassung stehende Bestimmung ist kein unverbindlicher Programm

satz, sondern sie stellt ein verbindliches Staatsziel dar, aus dem sich ein subjektives 

Recht auf Tätigwerden des Staates und der Gemeinden ergibt. Deshalb sind wir nun 

gefordert, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, diesen verfassungsrechtlichen 

Handlungsauftrag verantwortungsvoll und verbindlich wahrzunehmen.

Die Stärkung des kommunalen Ehrenamts ist dabei ein wichtiger und unverzichtbarer 

Schritt; denn unsere Kommunen brauchen Menschen, die sich durch Übernahme 

eines Mandats für die Gestaltung des Gemeinwesens engagieren. Für Parteien und 

Wählergruppen wird es aber immer schwieriger, Menschen für ehrenamtliches Enga

gement in den politischen Gremien zu gewinnen, zumal sich Familie, Beruf und Ehren

amt oftmals nur schwer vereinbaren lassen.

Zudem – das muss man auch sagen – sind die Anforderungen an ehrenamtliche Man

datsträgerinnen und Mandatsträger in den kommunalen Gremien in den letzten Jahren 

deutlich gestiegen. Die zeitliche Inanspruchnahme zur Ausübung des Mandats ist 

durch die Vielzahl der Vorlagen und die zunehmende Komplexität der zu entscheiden

den Materien sehr hoch.

Erschwert wird die Situation zusätzlich dadurch, dass nach geltender Rechtslage Ge

meindeordnungen, Landkreisordnungen und Bezirksordnungen bislang neben dem 
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Verdienstausfallersatz keinen gesetzlichen Freistellungsanspruch – Sie haben darauf 

hingewiesen – für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Wahrnehmung der ehren

amtlichen Tätigkeit als Ratsmitglied vorsehen, sondern diese allein auf individualar

beitsrechtliche Vereinbarungen oder eine kollektivrechtliche Verankerung in einem Ta

rifvertrag angewiesen sind. Deshalb ist die Aufnahme eines gesetzlichen 

Freistellungsanspruchs in den Kommunalordnungen längst überfällig.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Intention des Gesetzentwurfs der SPD tragen wir 

daher vollumfänglich mit. Allerdings halten wir den Gesetzentwurf für etwas zu kurz 

gesprungen bzw. in seiner Ausgestaltung für etwas zu unkonkret. Zwar soll auf allen 

kommunalen Ebenen ein Freistellungsanspruch bestehen, jedoch ist noch nicht so 

ganz klar, wie dieser im Einzelfall ausgestaltet werden soll. Hierüber werden wir uns 

im Ausschuss sicher noch unterhalten. Da geht es dann vielleicht noch um Themen 

wie den Bildungsurlaub. Dieses Thema gehört aus unserer Sicht auch dazu.

Alles in allem begrüßen wir den Vorschlag der SPD und freuen uns, nach der Som

merpause den Gesetzentwurf zusammen mit unserem Antrag ausführlich zu diskutie

ren. Herr Kollege Lorenz, ich bin auf die Diskussion ebenfalls schon sehr gespannt; 

das kann gerne auch eine tiefgreifende Grundsatzdiskussion sein. - Vielen Dank.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Herzlichen Dank. Die Aussprache ist damit ge

schlossen. Ich schlage vor, den Gesetzentwurf dem Ausschuss für Kommunale Fra

gen, Innere Sicherheit und Sport als federführendem Ausschuss zu überweisen. Be

steht damit Einverständnis? – Dann ist das so beschlossen.
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und 
Sport 

Gesetzentwurf der Abgeordneten Markus Rinderspacher, 
Dr. Paul Wengert, Harry Scheuenstuhl u.a. und Fraktion (SPD) 
Drs. 17/2630 

zur Sicherung der Ausübung des ehrenamtlichen Mandats eines 
Gemeinderatsmitglieds, Kreisrats, Bezirksrats 
(Änderung der Gemeindeordnung, Landkreisordnung und Be-
zirksordnung) 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Harry Scheuenstuhl 
Mitberichterstatter: Otto Lederer 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Kommunale 
Fragen, Innere Sicherheit und Sport federführend zugewiesen.  
Der Ausschuss für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen 
hat den Gesetzentwurf endberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 
33. Sitzung am 17. Juni 2015 beraten und mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: 9 Ablehnung, 1 Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen 
hat den Gesetzentwurf in seiner 37. Sitzung am 25. Juni 2015 
endberaten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Dr. Florian Herrmann 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Gesetzentwurf der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Dr. Paul 
Wengert, Harry Scheuenstuhl, Klaus Adelt, Prof. Dr. Peter Paul 
Gantzer, Franz Schindler, Horst Arnold, Alexandra Hiersemann, 
Florian Ritter, Inge Aures, Volkmar Halbleib, Natascha Kohnen, 
Hans-Ulrich Pfaffmann, Helga Schmitt-Bussinger, Dr. Simone 
Strohmayr und Fraktion (SPD) 

Drs. 17/2630, 17/7251 

zur Sicherung der Ausübung des ehrenamtlichen Mandats eines 
Gemeinderatsmitglieds, Kreisrats, Bezirksrats 
(Änderung der Gemeindeordnung, Landkreisordnung und Be-
zirksordnung) 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet
Abg. Harry Scheuenstuhl
Abg. Jürgen Mistol
Abg. Otto Lederer
Abg. Dr. Paul Wengert
Abg. Joachim Hanisch
Staatssekretär Gerhard Eck



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe die Tagesordnungspunkte 1 und

2 auf:

Gesetzentwurf der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Dr. Paul Wengert,

Harry Scheuenstuhl u. a. und Fraktion (SPD)

zur Sicherung der Ausübung des ehrenamtlichen Mandats eines

Gemeinderatsmitglieds, Kreisrats, Bezirksrats (Änderung der

Gemeindeordnung, Landkreisordnung und Bezirksordnung) (Drs. 17/2630)

- Zweite Lesung -

und

Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, Jürgen Mistol u.

a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Verfassungsauftrag wahrnehmen - Maßnahmen zur Stärkung des kommunalen

Ehrenamts ergreifen! (Drs. 17/2412)

Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt

entsprechend der Vereinbarung im Ältestenrat 24 Minuten. Die Redezeit der Staatsre-

gierung orientiert sich an der Redezeit der stärksten Fraktion. – Erster Redner ist der

Kollege Scheuenstuhl von der SPD. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort.

Harry Scheuenstuhl (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kol-

legen! Ich möchte meine Rede mit einem leicht abgeänderten Zitat des großen Sozial-

demokraten Herbert Wehner beginnen: Unter der Herrschaft der Konservativen ist die

demokratische Ordnung immer wieder in Gefahr, zurückzufallen in Klassen, Klassen-

kasten und Cliquenherrschaft. Anders ausgedrückt: Das Verhalten von großen Teilen

der CSU-Fraktion, aber auch der Partei ist meiner Meinung nach wahrlich eine Schan-

de für die Demokratie.

(Karl Freller (CSU): Wie bitte?!)
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Mein demokratisches Grundverständnis baut gleichermaßen auf den Werten Freiheit

und Gleichheit auf. Jeder Mensch hat unabhängig von Alter, Geschlecht, sexueller Ori-

entierung, Nationalität und sozialer Stellung das Recht auf Teilhabe an der Demokra-

tie.

(Beifall bei der SPD)

Hier steckt das Problem. Alle, die für einen Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag oder Be-

zirkstag erfolgreich kandidiert haben, sind zu Recht darauf stolz, die Interessen der

Bürgerinnen und Bürger zu vertreten. Sie erwarten, dass sie an den Sitzungen der

Gremien teilnehmen können. Aber was tatsächlich passiert, ist beschämend. Sie müs-

sen Ihre Arbeitgeber anbetteln, freigestellt zu werden. Das ist einzig und allein Schuld

der CSU.

(Beifall bei der SPD)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, aus den verschiedenen Ordnungen ergibt sich die

Pflicht der Gemeindebürger zur Übernahme gemeindlicher Ehrenämter. Ich betone:

die Pflicht. Ich möchte anhand von zwei aktuellen Beispielen darlegen, wie paradox

sich die Situation in Bayern darstellt.

Im mittelfränkischen Ansbach gibt es gegenwärtig eine Debatte um die Pflicht zur Teil-

nahme an Stadtratssitzungen. In der Bayerischen Gemeindeordnung ist die Pflicht zur

Teilnahme an den Sitzungen festgelegt. Diese Pflicht gilt für die gesamte Sitzungsdau-

er. Ohne ausreichende Entschuldigung des betreffenden Gemeinderats ist es laut Arti-

kel 48 Absatz 2 GO möglich, gegen dieses Mitglied ein Ordnungsgeld zu verhängen.

Im schlimmsten Fall droht sogar der Verlust des Mandats. Auf der einen Seite gibt es

also die Pflicht zur Übernahme gemeindlicher Ehrenämter und die Pflicht zur Teilnah-

me an Sitzungen. Auf der anderen Seite steht das paternalistische Demokratiever-

ständnis der Union. Mit diesem Begriff wird eine Herrschaftsordnung beschrieben, die

ihre Autorität und Herrschaftslegitimierung auf eine vormundschaftliche Beziehung
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zwischen Herrschern und beherrschten Personen begründet. Die CSU torpediert wis-

sentlich die Ausübung des ehrenamtlichen Mandats im Freistaat.

Woher weiß ich das, liebe Kollegen von der CSU-Fraktion? - Ein Kreisrat ist auf mich

zugekommen und hat mir Folgendes mitgeteilt.

(Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Ein CSU-Kreisrat!)

Er ist Angestellter im öffentlichen Dienst, für eine Verwaltungsgemeinschaft tätig und

wurde 2014 in den Kreisrat gewählt. Nun hat er Antrag auf Arbeitsbefreiung unter Fort-

zahlung der Vergütung entsprechend der Urlaubsverordnung der Beamten nach § 17

gestellt. Hier ist anzumerken, dass die kommunalen Arbeitgeberverbände Bayerns

ihren Mitgliedern empfehlen, Angestellte wie Beamte zu behandeln.

Der Antrag wurde seitens des Arbeitgebers mit der Begründung abgelehnt, dass es

der Bevölkerung der Verwaltungsgemeinschaft nicht aufgebürdet werden kann, die

Kosten für das ehrenamtliche Mandat zu tragen. Daraufhin hat der Kreisrat einen An-

trag auf Arbeitsbefreiung ohne Lohnfortzahlung gestellt. Das heißt, er hätte vom Kreis

eine Entschädigung bekommen. Voraussetzung ist allerdings, dass dieser gewählte

Mann einen schriftlichen Nachweis über die Lohnkürzung erbringt. Der Arbeitgeber hat

sich aber auch hier geweigert. Somit konnte der Kreisrat keinen schriftlichen Nachweis

beim Landratsamt erbringen, da ja der Lohn nicht gekürzt wurde. An den Sitzungen

kann der Kreisrat zwar teilnehmen; er muss die Teilnahme nun allerdings – das ist un-

vorstellbar – im Vorfeld schriftlich anzeigen. Er bekommt dafür Minusstunden. Das

heißt, er muss die Zeit nacharbeiten bzw. mit Urlaub ausgleichen.

In der Güteverhandlung, die bereits stattgefunden hat, ging der Arbeitgeber so weit zu

fordern, der Kreisrat möge die Teilnahme schriftlich unter Auflistung der vorhandenen

Arbeitsaufträge beantragen. Der Arbeitgeber will dann nach Gusto entscheiden, ob

sein Mitarbeiter an den Sitzungen des Kreistages teilnehmen kann. Die Güteverhand-

lung wurde aufgrund der Blockadehaltung des Arbeitgebers ohne Ergebnis geschlos-

sen.
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Nun raten Sie einmal, welchen Parteien die beiden angehören: Der Kreisrat und der

Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft sind Mitglieder der CSU; sie gehören noch

dazu demselben CSU-Ortsverband an. Beide sitzen im Kreistag in einer Fraktion.

Mehr Schikanen kann es nicht geben. Bereiten Sie diesem elenden Treiben endlich

ein Ende!

(Beifall bei der SPD und Abgeordneten der GRÜNEN)

Geben Sie den Demokraten ihre Würde zurück! Hier wird unsere Demokratie, die wir

gemeinsam tragen, mit Füßen getreten.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen uns nicht zu wundern, dass es immer

weniger Bürgerinnen und Bürger gibt, die sich für ein Ehrenamt bewerben wollen. Es

ist beschämend, wenn wir im Ausschuss von einem Kollegen der CSU erfahren müs-

sen, dass ein Kandidat nach der Wahl entlassen worden ist, nur weil er unseren Aufru-

fen, den Aufrufen der Parteien, gefolgt ist und sich für ein Ehrenamt zur Verfügung ge-

stellt hat. Das ist beschämend. Nicht der Arbeitgeber, sondern das Volk – sonst

niemand – bestimmt, wer an Sitzungen demokratisch gewählter Volksvertretungen teil-

nimmt.

(Beifall bei der SPD)

Werte Kolleginnen und Kollegen, heute kann der Tag sein, an dem wir hart arbeiten-

den Gemeinde-, Kreis- und Bezirksräten ihre Ehre wiedergeben. Ich bitte deshalb um

Zustimmung zu unserem Gesetzentwurf – aus vollem Herzen und voller Überzeugung.

Demokratie und Freiheit gehören zusammen. Freiheit – das heißt, keine Angst haben

zu müssen, vor nichts und niemandem. Wir Demokraten müssen zusammenstehen

und uns wehren.

Ich danke meiner Fraktion, insbesondere dem Vorsitzenden Markus Rinderspacher,

der leider nicht anwesend sein kann, dass mein Anliegen so intensiv unterstützt wor-

den ist.
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(Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Wir werden es ihm ausrichten!)

Ich möchte mit den Worten von Otto Wels schließen: "Freiheit und Leben kann man

uns nehmen, die Ehre nicht." – Freundschaft!

(Beifall bei der SPD)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Herr Kollege, für die markigen

Worte. – Als nächster Redner hat Herr Kollege Mistol von der Fraktion Bündnis 90/

DIE GRÜNEN das Wort. Bitte schön.

(Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Da kann der Kollege Mistol sicherlich nicht mithal-

ten!)

Jürgen Mistol (GRÜNE): Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, um es gleich zu

Beginn in aller Deutlichkeit zu sagen: Die CSU verpasst heute eine große Chance, um

das kommunale Ehrenamt zu stärken und bestehende Ungerechtigkeiten zu beseiti-

gen.

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN und der SPD)

Starke Kommunalparlamente sind das Rückgrat einer lebendigen Demokratie vor Ort.

In der Anhörung, die im Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und

Sport stattgefunden hat, ist deutlich geworden: Das kommunale Mandat lässt sich

heutzutage oftmals nicht mit den Herausforderungen der modernen Arbeitswelt in Ein-

klang bringen und verliert dadurch immer mehr an Attraktivität.

Alle außer den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sind in Sachen Freistellung auf

das Wohlwollen des Arbeitgebers angewiesen; Kollege Scheuenstuhl hat schon da-

rauf hingewiesen. Es darf aber nicht sein, dass man dafür "bitte, bitte" sagen muss.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)
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Um Konflikte oder gar Nachteile am Arbeitsplatz zu vermeiden, scheuen viele Be-

schäftigte vor der Übernahme eines kommunalen Mandats zurück, das heißt, sie zie-

hen eine Kandidatur gar nicht in Erwägung. Deswegen wird es für Parteien und Wäh-

lergruppierungen immer schwieriger, insbesondere junge Leute für ein kommunales

Ehrenamt in politischen Gremien zu gewinnen. Es ist aber wichtig, dass die Kommu-

nalparlamente die Gesellschaft ausgewogen abbilden. Daher sprechen wir GRÜNEN

uns deutlich dafür aus, berufstätigen Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern einen

gesetzlichen Freistellunganspruch einzuräumen. Den Gesetzentwurf der SPD-Fraktion

tragen wir vollumfänglich mit.

In unserem Antrag, der heute ebenfalls zur Abstimmung steht, gehen wir noch weiter,

indem wir bei der Aufnahme eines gesetzlichen Freistellunganspruchs auch die Situa-

tion von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Gleitzeit oder mit vollständig flexib-

len Arbeitszeiten berücksichtigen. Außerdem fordern wir die Einführung eines An-

spruchs auf Urlaub für die kommunalpolitische Weiterbildung; denn Fortbildung und

Qualifizierung leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur Sicherung der Qualität in der

Ratsarbeit. Das ist auch von Expertenseite sehr deutlich zum Ausdruck gebracht wor-

den. Wenn Sie gewollt hätten, hätten Sie das auch gehört, liebe Kolleginnen und Kol-

legen von der CSU.

Die Anhörung hat ebenfalls bestätigt, dass ein Freistellungsanspruch vor allem zur

Rechtssicherheit beiträgt und die Position der Beschäftigten gegenüber den Arbeitge-

berinnen und Arbeitgebern stärkt. In Nordrhein-Westfalen ist ein Freistellungsanspruch

bereits seit 1969 gesetzlich verankert und damit längst selbstverständlich. Eigentlich

sollte das auch bei uns schon lange der Fall sein.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CSU, das von Ihnen immer wieder gezeich-

nete Bild des ehrenamtlichen Feierabendpolitikers stimmt so nicht mehr. Sie haben of-

fensichtlich wieder einmal die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Viele Arbeitnehmerinnen
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und Arbeitnehmer sind im Rahmen unterschiedlichster Arbeitszeitmodelle - zum Bei-

spiel Gleitzeit oder Schichtdienst - tätig. Sie brauchen verbindliche Regelungen, um

ein kommunales Mandat vernünftig ausüben zu können.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Laut Artikel 121 der Bayerischen Verfassung sollen Staat und Gemeinden den ehren-

amtlichen Einsatz für das Gemeinwohl fördern. Diesen hehren Worten müssen Sie

von der CSU endlich Taten folgen lassen. Die Gewährung eines gesetzlichen Freistel-

lunganspruchs wäre ein erster, längst überfälliger Schritt, um das kommunale Ehren-

amt zu stärken. Diese Chance lassen Sie heute leider erneut verstreichen. Das ist

schade. Die kommunalen Mandatsträgerinnen und Mandatsträger hätten es verdient,

dass auch Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CSU, mehr Engagement zei-

gen würden.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Herr Kollege. – Als Nächster

hat Herr Kollege Lederer von der CSU-Fraktion das Wort. Bitte schön, Herr Kollege.

Otto Lederer (CSU): Sehr geehrtes Präsidium, liebe Kolleginnen und Kollegen! "Ge-

meinden sind wichtiger als der Staat." Das hat der ehemalige Bundespräsident Theo-

dor Heuss einmal gesagt. Dieses Zitat hat sicherlich nach wie vor Gültigkeit.

Wer gestaltet in den Kommunen? - Es sind in großer Zahl ehrenamtliche Mandatsträ-

ger. Deshalb ist es hier im Hohen Hause unser aller Absicht, das kommunale Ehren-

amt zu stärken. Da aber das kommunale Ehrenamt bei uns in Bayern bereits einen

sehr hohen Stellenwert genießt, ist es umso wichtiger, die Vorteile und die Nachteile

einer Gesetzesänderung genau abzuwägen, um festzustellen, ob die vorgeschlagene

Gesetzesänderung tatsächlich mehr Vorteile als Nachteile mit sich bringt.

Deshalb war es sinnvoll, dass wir hierzu im zuständigen Ausschuss eine Expertenan-

hörung durchgeführt haben. Diese hat meines Erachtens gezeigt, dass die Probleme,
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die uns von den beiden Vorrednern so intensiv geschildert wurden, tatsächlich nicht so

groß sind, dass sie in allen Verbänden in dieser Heftigkeit aufgeschlagen wären. Im

Gegenteil, die kommunalen Spitzenverbände – allesamt! – sahen nicht nur in der Ex-

pertenanhörung, sondern auch in der Verbändeanhörung zu dem Gesetzentwurf der

SPD-Fraktion keinen Bedarf für eine Änderung.Im Gegenteil: Sie haben sich gegen

eine gesetzliche Änderung ausgesprochen. So hat zum Beispiel der zuständige

Rechtsausschuss des Städtetags einstimmig, über alle Parteien hinweg, eine Geset-

zesänderung in diesem Punkt abgelehnt.

Lieber Kollege Scheuenstuhl, Sie haben gerade eine flammende Rede gehalten, aber

Sie haben es ja nicht einmal geschafft, die eigenen, im Städtetag aktiven Bürgermeis-

ter von Ihren Argumenten zu überzeugen.

(Beifall bei der CSU – Harry Scheuenstuhl (SPD): Wollt ihr im Rat in Zukunft Ge-

genstimmen haben?)

Warum haben denn die kommunalen Spitzenverbände einen Vorbehalt? Nicht wegen

der hohen Kosten. Zumindest habe ich das nirgends gelesen.

(Harry Scheuenstuhl (SPD): Weil die immer einstimmig abstimmen!)

Aber es wurden andere Argumente aufgeführt, zum Beispiel, dass man befürchtet,

kleine oder mittlere Unternehmen über Gebühr zu belasten, aber auch das Argument

– das haben wir in der Expertenanhörung gehört, übrigens von einem Bürgermeister

der FREIEN WÄHLER -, dass es auch zum Nachteil der Arbeitnehmer sein könnte. Ich

zitiere:

Was jetzt möglicherweise als Bonus in der Arbeitswelt gesehen wird, wenn sich

jemand ehrenamtlich kommunalpolitisch engagiert, kippt möglicherweise durch

einen Freistellungsanspruch in einen Malus.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen der Opposition, vielleicht sollten Sie sich zunächst mit

Ihren aktiven Kommunalpolitikern auseinandersetzen und deren Argumente hören,

bevor Sie heute zustimmen.

(Harry Scheuenstuhl (SPD): Das ist einer von Ihnen, nicht von uns!)

Das oft bemühte Argument der Rechtssicherheit – wir haben es vorhin vom Kollegen

Mistol gehört – könnte jetzt glauben machen, dass die bestehende Rechtslage

Rechtsunsicherheit in sich birgt. Das ist aber nicht der Fall. Das haben wir auch in der

Expertenanhörung so gehört. Im Gegenteil: In der vorgeschlagenen Lösung des Ge-

setzentwurfs der SPD heißt es, dass kommunalpolitisch Ehrenamtliche die "erforderli-

che" Freistellung erhalten sollen. Diese aus meiner Sicht sehr schwammige Formulie-

rung könnte dazu führen, dass Rechtsunsicherheit erst entsteht. Auch das wurde von

Verbänden vorgebracht.

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Herr Kollege, lassen Sie eine Zwischenfrage

des Kollegen Wengert zu?

Otto Lederer (CSU): Am Ende gerne.

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Am Ende, gut. – Bitte sehr!

Otto Lederer (CSU): Die noch weiter reichenden Forderungen der GRÜNEN, nämlich

auch Verdienstausfallentschädigungen bei Gleitzeit oder vollständig flexibler Arbeits-

zeit zu gewähren oder auch Anspruch auf Bildungsurlaub für die Teilnahme an kom-

munalpolitischen Veranstaltungen zu schaffen, gehen mir persönlich zu weit. Ich bin

insbesondere beim Letzten der Meinung, dass das entweder durch die Tarifparteien

generell oder aber individuell im jeweiligen Arbeitsverhältnis geregelt werden sollte.

Aber jetzt komme ich noch einmal auf die Eingangssituation zurück. Wir alle – das ist,

glaube ich, auch im Ausschuss klar geworden - haben die Intention, das kommunale

Ehrenamt zu stärken. Die Frage ist nur, ob ein gesetzlicher Rechtsanspruch dafür

wirklich das geeignete Mittel ist. Ich bin der Meinung, dass es das nicht ist. Und
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warum? – Weil in der Anhörung ganz klar festgestellt wurde, dass er kaum zu mehr

Freistellungen führen wird, im Gegenteil. Es gibt in Bayern ohne gesetzlichen An-

spruch viel mehr Freistellungen als in anderen Bundesländern mit gesetzlichem An-

spruch. Das wurde uns hier von der Wissenschaft bestätigt. Zum anderen – das wurde

ebenfalls wissenschaftlich bestätigt – weicht in den Bundesländern mit gesetzlichem

Freistellungsanspruch die Praxis häufig vom Gesetz ab. Die Wissenschaft sagt uns

aber noch mehr. Sie können das alle in den Protokollen und in den entsprechenden

Stellungnahmen nachlesen.

Die Erfahrungen aus anderen Bundesländern zeigen Folgendes:

Beide Systeme, mit oder ohne gesetzlichen Freistellungsanspruch, funktionieren ähn-

lich gut. Die Probleme sind in dem einen wie in dem anderen gleich gelagert. Es gibt

nirgendwo häufigere Freistellungen. Das muss man hier ganz deutlich sagen.

(Harry Scheuenstuhl (SPD): Es gibt auch keine Freistellungen, wenn ich sowieso

nicht darf!)

Lieber Kollege Mistol, auch die Spiegelbildlichkeit oder Parität in den einzelnen Gremi-

en wird durch eine solche Maßnahme nicht verbessert. Dies ist ein Trugschluss. Fra-

gen Sie doch einmal bei der Uni Lüneburg nach; ich habe es gemacht. Frau Professor

Marion Reiser hat gesagt, entscheidend sei in beiden Varianten, dass Arbeitgeber und

Kollegen die Ausübung des kommunalpolitischen Mandats unterstützten und dass die

Ratsarbeit so organisiert sei, dass sie möglichst gut mit der Berufstätigkeit vereinbar

sei.

Der eine Gesichtspunkt ist die Unterstützung durch Arbeitgeber und Kollegen. Das

funktioniert in Bayern sehr gut. Ansonsten hätten wir hier nicht mehr Freistellungen als

in anderen Bundesländern. Ob die Ratsarbeit tatsächlich so organisiert wird, dass sie

möglichst gut mit Beruf und Familie vereinbar ist, hängt von der einzelnen Kommune

ab. Das Thema Sitzungszeiten spielt hier eine große Rolle. Die Umfrage hat gezeigt:

Im Gegensatz zu anderen Bundesländern beginnt in zwei Dritteln der größeren Städte
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in Bayern die Sitzung bereits vor 14.00 Uhr. Ja, klar, das ist nicht mit Familie und Beruf

vereinbar! Die Sitzungszeiten müssen diesem Erfordernis gerecht werden. Die Dauer

der Sitzungen muss dem gerecht werden, Planungssicherheit muss bei diesen Sitzun-

gen gegeben sein. Das haben aber die Kommunen selbst in der Hand.

Der andere Gesichtspunkt ist die Organisation der Ratsarbeit. Wie sind die einzelnen

Fraktionen hier ausgestattet? Gibt es entsprechende Referenten? Auch das, so hat

die Untersuchung ergeben, ist in Bayern weit weniger gegeben als in anderen Bun-

desländern. Hier gibt es also durchaus Möglichkeiten, das kommunale Ehrenamt zu

stärken.

Fazit: Die vorgeschlagene gesetzliche Regelung führt nicht zur Beseitigung der Pro-

bleme, die hier angesprochen wurden. Sie birgt aber das Risiko, weitere Probleme für

Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu schaffen. Deshalb birgt das Ganze mehr Nachteile

als Vorteile. Wir vonseiten der CSU werden den Gesetzentwurf deshalb ablehnen.

(Beifall bei der CSU)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Herr Kollege. Bleiben Sie

bitte am Rednerpult. Es liegen zwei Wortmeldungen für Zwischenbemerkungen vor.

Zunächst hat Herr Kollege Wengert das Wort und dann Herr Kollege Mistol. – Bitte

sehr, Herr Kollege Wengert!

Dr. Paul Wengert (SPD): Herr Kollege Lederer, stimmen Sie mir erstens zu, dass die

Gremien der kommunalen Spitzenverbände, insbesondere Städtetag und Gemeinde-

tag, überwiegend, wenn nicht sogar ausschließlich, mit Bürgermeister- und Oberbür-

germeister-Kolleginnen und -Kollegen besetzt sind, die naturgemäß eine etwas ande-

re Sicht der Dinge haben als ehrenamtliche Gemeinderatsmitglieder?

Zweitens. Können Sie mir zustimmen, dass es in erster Linie Aufgabe des Gesetzge-

bers ist, in den einschlägigen kommunalrechtlichen Bestimmungen zu regeln, wie
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Mandatsträger im Hinblick auf Freistellungen zu behandeln sind, und dass das nicht in

erster Linie Gegenstand von Tarifverträgen sein kann oder sein müsste?

Drittens. Auf die bestehende Ungleichbehandlung, was die zu gewährende Freistel-

lung betrifft, von einerseits Beamtinnen und Beamten und Beschäftigen des öffentli-

chen Dienstes und andererseits von Personen, die eben nicht das Privileg haben,

beim Staat oder bei den Kommunen beschäftigt zu sein, und die deswegen als Bitt-

steller auftreten müssen, wenn sie für Sitzungen des Gemeinderats, des Kreistags

oder des Stadtrats freigestellt werden möchten, sind Sie mit keinem Wort eingegan-

gen.

Dass es in großem Umfang in Bayern gelingt, will ich nicht bestreiten. Nur, wir machen

Gesetze in der Regel immer für die Fälle, in denen gesellschaftliche Normen tatsäch-

lich nicht von allen anerkannt werden. Wir bräuchten keine Straßenverkehrsordnung

mit hundert Paragrafen, wenn sich die Menschen an § 1 Absatz 2 der Straßenver-

kehrsordnung halten würden. Weil das im gemeindlichen Bereich nicht anders ist,

brauchen wir eine Regelung, dass auch nicht im öffentlichen Dienst Beschäftigte, nor-

male Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, -

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Herr Kollege, Sie haben Ihre zwei Minuten

deutlich überschritten.

Dr. Paul Wengert (SPD): - freigestellt werden. – Herzlichen Dank, Herr Präsident.

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Herr Kollege Lederer, Sie haben das Wort.

Otto Lederer (CSU): Zum Thema hauptamtliche Bürgermeister im Städtetag versus

kommunales Ehrenamt: Ich gehe schon davon aus, dass auch aktive hauptamtliche

Bürgermeister nicht nur das Thema Bürgermeisteramt im Blick haben, sondern natür-

lich auch das Thema Stadtrat und Gemeinderat und dass das in den anderen Gremien

ganz ähnlich der Fall ist. Genau das ist der Grund, weshalb wir diese Körperschaften

des öffentlichen Rechts anhören, wenn wir beabsichtigen, ein Gesetz einzuführen.
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Der nächste Punkt. Soll eine Regelung der Hoheit der Tarifparteien überlassen bleiben

oder im Gesetz erfolgen? Wenn es doch so ist – das hat uns die Anhörung gezeigt,

und ich habe daraus vorhin auch noch einmal zitiert –, dass dort, wo gesetzliche Re-

gelungen bestehen, diese dennoch nicht überall zur Anwendung kommen, und wenn

das Vorliegen einer gesetzlichen Regelung nicht dazu führt, dass sich die Situation

verbessert, dann bin ich schon der Meinung, dass man vielleicht versuchen sollte, das

Ganze über Tarifverträge oder individuelle Arbeitsverträge zu regeln.

Beim Thema "öffentlicher Dienst und sonstige Arbeitnehmer" sind die Probleme auch

nicht anders gelagert; auch das hat die Anhörung gezeigt. Diese Probleme im Bereich

des öffentlichen Dienstes existieren übrigens auch bei uns in Bayern – darauf hat auch

der Kollege Scheuenstuhl hingewiesen –, obwohl es hier gesetzliche Regelungen gibt.

Wer daher glaubt, mit der beantragten gesetzlichen Regelung die Probleme lösen zu

können, dem muss ich sagen: Das ist nicht der Fall.

Ich persönlich befürchte, dass, wenn wir eine solche Regelung ins Gesetz hinein-

schreiben, dann noch andere Effekte entstehen, die vielleicht zu einer Verschlechte-

rung führen. Das ist der Grund, warum wir hier nicht mitgehen können.

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Herr Kollege. – Als Nächster

hat der Kollege Mistol zu einer Zwischenbemerkung das Wort. Bitte schön, Herr Kolle-

ge.

Jürgen Mistol (GRÜNE): Herr Kollege Lederer, ich gestehe Ihnen zu, dass bei der

Anhörung von den Experten sehr unterschiedliche Einschätzungen abgegeben wor-

den sind, was den Sinn und Zweck des Freistellungsanspruchs für Kommunalpolitiker

angeht. Allerdings war auch die Qualität der Beiträge sehr unterschiedlich. So war

zum Beispiel die von Ihnen erwähnte gemeinsame Stellungnahme der kommunalen

Spitzenverbände noch nicht mal eine Seite lang; ich glaube, es waren noch nicht ein-

mal zehn Zeilen, auf die Sie sich da bezogen haben. Sind Sie mit mir der Meinung,
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dass eine zehnzeilige Stellungnahme vielleicht nicht ganz so qualifiziert ist wie manch

andere Stellungnahmen, die abgegeben worden sind?

Da gab es auch noch die Stellungnahme des von Ihnen vorgeschlagenen Experten,

eines Vertreters der Kommunalpolitischen Vereinigung der CSU, der sinngemäß ge-

sagt hat, ein Freistellungsanspruch würde falsche Anreize schaffen, weil sich dann

vielleicht Personen nur deshalb ins Kommunalparlament wählen lassen, damit sie frei-

gestellt werden. Sind Sie dieser Auffassung? - Das würde mich auch noch interessie-

ren.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Herr Mistol. – Herr Kollege,

Sie haben das Wort. Bitte schön.

Otto Lederer (CSU): Ich gebe Ihnen recht. In der Expertenanhörung gab es ganz un-

terschiedliche Beiträge, die man durchaus – wie Sie, glaube ich, gesagt haben – als

von unterschiedlichem Niveau bezeichnen kann. Die letzte Ausführung möchte ich

nicht unterstreichen. Da bin ich bei Ihnen; da klaffen unsere Meinungen nicht ausei-

nander.

Zwei Dinge möchte ich jedoch hervorheben: Meine erste Anmerkung bezieht sich auf

die kommunalen Spitzenverbände. Das eine war die Expertenanhörung, und da bin

ich bei Ihnen. Das andere war die Stellungnahme zum Gesetz, und da stand bei der

einen oder anderen Stellungnahme durchaus ein etwas längerer Text als nur die be-

sagten zehn Zeilen.

Meine zweite Anmerkung bezieht sich auf die Ausführungen der kommunalen Spitzen-

verbände in der Expertenanhörung, und die waren sehr gut und auch fundiert.

Vor diesem Hintergrund möchte ich betonen, dass mein Zitat und insbesondere die

Aussagen zum Schluss – dass es mit der gesetzlichen Regelung eben nicht zu einem

Mehr an Parität, an Spiegelbildlichkeit oder Freistellung kommt – Aspekte betrafen, bei
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denen ich mich auf wissenschaftliche Untersuchungen bezogen habe. Diese Untersu-

chungen wurden jedoch weder von Ihnen noch vom Kollegen Scheuenstuhl hier ange-

führt. Deshalb habe ich meinen Schwerpunkt hierauf gelegt, weil ich es ein Stück weit

ähnlich gesehen habe.

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Gut. Danke schön, Herr Kollege. – Als

Nächster hat der Kollege Hanisch von den FREIEN WÄHLERN das Wort. Bitte schön,

Herr Kollege.

Joachim Hanisch (FREIE WÄHLER): Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen

und Herren! Wir haben jetzt relativ viel über das Ehrenamt und über die Bedeutung

der Kommunen ganz generell gehört. Wenn es dann aber darauf ankommt, ehrenamt-

lichen Kommunalpolitikern zu dem zu verhelfen, was vorhin in vielfältiger Weise ge-

schildert und gefordert wurde, dann lassen wir die Betroffenen allein.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Hier sind zahlreiche Missstände aufgezeigt worden, Missstände, die nicht an den Haa-

ren herbeigezogen worden sind. Auch vonseiten der CSU sind im Rahmen der Aus-

schusssitzungen Missstände angeführt worden. Weshalb sind wir also nicht bereit,

diese Probleme zu lösen? Weshalb sind wir nicht bereit, für die 40.000 bayerischen

Bürgerinnen und Bürger, die bei den Kommunalwahlen im letzten Jahr in ehrenamtli-

che Funktionen gewählt wurden – zum Beispiel zum Gemeinderat, zum Kreistag, zum

Stadtrat oder zum Bezirkstag –, klare und verbindliche Regelungen zu schaffen?

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Die Pflicht zur Übernahme des Amtes, wenn jemand gewählt ist, ist in unseren Geset-

zen verankert. Wir haben jedoch keine Regelung, die dem einzelnen Betroffenen ir-

gendeine Sicherheit verschafft. In Bayern gibt es sicher in 95 %, in 98 % oder sogar in

99 % der Fälle eine entsprechende Regelung hinsichtlich der Sitzungsgestaltung, auf

die der Bürgermeister sich mit den Gemeinderäten einigen kann. Da werden vernünfti-
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ge Regelungen getroffen werden. Es gibt aber immer noch einen Prozentsatz von Fäl-

len, wo genau das eben nicht passiert, wo der Einzelne um seine Rechte kämpfen

muss und gegebenenfalls an der Sitzungsteilnahme gehindert wird.

Ohne unsere ehrenamtlichen Gemeinderäte würde unsere Demokratie, so wie wir sie

verstehen, nicht funktionieren. Daher ist es notwendig, diesen Menschen Unterstüt-

zung und Hilfe zukommen zu lassen. Wir müssen das Ehrenamt stärken und es, wo

das nötig ist, auch fördern. Dieser Gesetzentwurf gehört zur ersten Kategorie, nämlich

das Ehrenamt zu stärken. Wir haben es uns dabei nicht leicht gemacht. Bei der Anhö-

rung, die wir beantragt haben – ich bin denen dankbar, die da mitgestimmt haben –,

haben wir sehr deutlich gehört, dass es Probleme geben kann.

Die Tatsache, dass das Ganze in Baden-Württemberg und in Hessen bereits seit vie-

len Jahrzehnten praktiziert wird, hat mich sehr beeindruckt, und dort funktioniert es; da

gibt es die Probleme nicht, die hier aufgezeigt worden sind.

(Staatssekretär Gerhard Eck: Mehr gibt es!)

– Da funktioniert es, in diesen beiden Bundesländern! Es waren doch Vertreter dieser

beiden Bundesländer bei der Anhörung mit dabei, Herr Staatssekretär. Das ist nicht an

den Haaren herbeigezogen, sondern diese Sachverständigen haben aus ihrer Praxis

berichtet, und nur davon gehe ich jetzt aus. Diese Anhörung war wichtig, und sie hat

Beispiele geliefert, die für diesen Gesetzentwurf sprechen. Deshalb meine ich auch,

dass man diesem Gesetzentwurf zustimmen muss.

Vorhin sind die Beamten und Angestellten des öffentlichen Dienstes genannt worden.

Diese Gruppe hat bereits diese Möglichkeiten. Da könnten wir es doch auch für die

anderen so regeln. Wir geben unseren Beamten und Angestellten diese Möglichkeiten

doch deshalb, weil wir wissen, dass dies die bessere Lösung ist. Und wenn das für sie

die bessere Lösung ist – sonst hätten wir sie ihnen nicht gewährt –, dann aber doch

bitte auch für diejenigen, die nicht den Vorzug genießen, im öffentlichen Dienst be-

schäftigt zu sein.
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(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und Abgeordneten der SPD)

Die Teilnahme von Markträten und Stadträten an den Sitzungen der kommunalen Gre-

mien darf nicht von einem Gnadenakt der Privatwirtschaft abhängen. Wir müssen hier

eine Regelung finden, die der betroffenen Personengruppe letztlich hilft. Nach Auffas-

sung der FREIEN WÄHLER sind keine negativen Auswirkungen des Freistellungsan-

spruchs zu befürchten.

Die Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände wurde schon von mehreren

Seiten zitiert. Es ist doch klar, dass diese Verbände primär für die Bürgermeister, auch

für die ehrenamtlichen Bürgermeister, sprechen. Der einzige Unterschied besteht

darin, dass der ehrenamtliche Bürgermeister seinen Sitzungstermin selbst festlegen

kann. Er wird dafür sorgen, dass die Sitzung zu einem Zeitpunkt stattfindet, an dem er

selber Zeit hat. Diese Möglichkeit hat der Gemeinderat nicht. Deshalb meinen wir,

dass dem Gemeinderat geholfen werden muss. Langer Rede kurzer Sinn: Wir werden

den Gesetzentwurf der SPD unterstützen, weil wir ihn für sinnvoll und für richtig halten.

Dem Antrag der GRÜNEN werden wir allerdings nicht zustimmen. Er geht uns zu weit.

Bildungsurlaub – bei aller Liebe! Schlimmstenfalls sollen die Tarifpartner so etwas aus-

handeln. Einen solchen Bildungsurlaub hier gesetzlich einzubringen, das geht uns zu

weit. Das ist den Arbeitgebern auch wohl kaum zu vermitteln. Wir werden diesem An-

trag daher nicht zustimmen. Beim Gesetzentwurf der SPD sind wir voll mit dabei.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der SPD)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön. Herr Staatssekretär, bevor ich

Ihnen das Wort erteile, möchte ich Sie davon in Kenntnis setzen, dass zu Tagesord-

nungspunkt 1 – das ist der Gesetzentwurf der SPD auf Drucksache 17/2630 – von der

CSU namentliche Abstimmung beantragt worden ist. – So, Herr Staatssekretär, Sie

haben jetzt das Wort.
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Staatssekretär Gerhard Eck (Innenministerium): Herr Präsident, verehrte Kollegin-

nen und Kollegen! Ich möchte meine Ausführungen ganz kurz machen, fast tabella-

risch. Ich will hier nicht groß inhaltlich einsteigen, aber es wurden Dinge angespro-

chen, die nicht ganz richtig sind. Wir reden über 39.000, fast 40.000 Kolleginnen und

Kollegen in den Gemeinderäten, den Kreistagen und den Bezirkstagen. Wenn Sie hier

von Ländern mit gesetzlicher Regelung sprechen, dann müssen Sie dazu auch sagen,

dass dort mehr Probleme entstehen als bei uns, weil hier nämlich alles im Konsens

und in vernünftiger Absprache geregelt wird.

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Paul Wengert (SPD))

Aus eigener Erfahrung kann ich außerdem sagen - ich bin seit über 30 Jahren im Eh-

renamt tätig, davon fast auf den Tag genau 20 Jahre als ehrenamtlicher Bürgermeister

– und möchte Ihnen das mit auf den Weg geben: So etwas ist nicht gesetzlich zu re-

geln, sondern das muss in einer vernünftigen Absprache geschehen. Sonst geht es

nicht. Selbst wenn eine gesetzliche Regelung besteht, kann der Sitzungsleiter alles so

steuern, dass es nicht funktioniert, wenn er nicht will. Wenn aber die Organisationsein-

heit dafür sorgt, dass ein Mandatsträger im Ehrenamt an den Sitzungen teilnehmen

kann, dann ist das spielend möglich. Und so passt das bei uns.

(Beifall bei der CSU – Zuruf des Abgeordneten Paul Wengert (SPD))

Lieber Herr Kollege Hanisch, Sie haben davon geredet, dass die Teilnahme an Sitzun-

gen unseren Beamtinnen und Beamten leichter gemacht werden soll. Dabei ist Ihnen

entgangen, dass dies für Beamtinnen und Beamte – leider Gottes oder auch Gott sei

Dank, je nachdem, wie Sie es betrachten – gesetzlich geregelt ist. Darüber brauchen

wir also gar nicht zu reden.

Meine Damen und Herren, auch hier habe ich Erfahrungen gesammelt. Ich habe als

Selbstständiger ein kleines Büro mit fünf bis zehn Angestellten geführt. Stellen Sie

sich vor, wie das wäre, wenn hier neue Gesetze und Verordnungen draufgesattelt wür-

Protokollauszug
49. Plenum, 08.07.2015 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 18

http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000194.html


den, wenn es noch mehr gesetzliche Regelungen gäbe! Da muss man schon aufpas-

sen, wie man letzten Endes mit der Wirtschaft umgeht.

(Harry Scheuenstuhl (SPD): Das ist unbeschreiblich!)

Ich bin fest davon überzeugt: Auch diese Situation kann nur in einem vernünftigen Mit-

einander geregelt werden. Wenn Sie den Antrag und den Gesetzentwurf betrachten,

dann wissen Sie: Die Details, die für die Entscheidungsfindung wichtig sind, die sind

von anderen Ländern abgeschrieben. Genau diese Details sind es aber, die überall zu

Problemen führen.

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Paul Wengert (SPD))

Wenn man es nun richtig beleuchtet, dann sind der Gesetzentwurf und der Antrag voll-

kommen überflüssig. Ich bitte Sie deshalb, sowohl den Gesetzentwurf als auch den

Antrag abzulehnen.

(Unruhe bei der SPD)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Herr Staatssekretär, bleiben Sie bitte am

Rednerpult. Herr Kollege Scheuenstuhl hat sich zu einer Zwischenbemerkung gemel-

det. Bitte schön.

Harry Scheuenstuhl (SPD): Herr Staatssekretär, Sie haben gerade einen Satz ge-

sagt, da muss ich direkt Luft holen; denn mir als einem Demokraten geht er direkt an

die Nieren: Sie haben gesagt, man solle aufpassen, wie man mit der Wirtschaft um-

geht. Da frage ich angesichts dessen schon, wie Sie mit der Demokratie umgehen.

(Lebhafter Beifall bei der SPD)

Wie also gehen Sie mit der Demokratie um, wenn Sie heute hier fragen, wie wir mit

der Wirtschaft umgehen? – Wir wollen es den demokratisch gewählten Gemeinde-,

Kreis- und Stadträten und den Bezirksräten ermöglichen, ihre Pflicht zu erfüllen!
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(Zuruf des Abgeordneten Hans Herold (CSU))

Ich hoffe, Sie waren vorhin da; aber ich fürchte, Sie haben gefehlt. Sie können sich ja

zeigen lassen, was ich ausgeführt habe. Meine Meinung ist, dass Sie sich jedenfalls

heute wieder einmal vor einer Entscheidung zugunsten der Demokratie, zugunsten

der Freiheit drücken. Es geht nämlich auch um die Freiheit der Menschen zu kandidie-

ren.

(Unruhe bei der CSU)

Sie würden den Menschen ermöglichen, frei gegenüber ihren Arbeitgebern zu sein.

Sie haben vorhin erwähnt - -

(Unruhe bei der CSU – Zuruf des Abgeordneten Hans Herold (CSU))

- Ich warte, bis Herr Kollege Herold fertig ist. Der schreit so, dass ich mich selbst gar

nicht mehr höre.

(Anhaltende Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Wir werden dann nämlich auch wieder mehr Menschen dazu ermutigen zu kandidie-

ren. Den Fall, den ich vorhin genannt habe, dass nämlich jemand nach seiner Kandi-

datur entlassen worden ist, kenne ich aus dem Innenausschuss; er betrifft einen Ihrer

Parteifreunde. Das ist doch traurig. Da müssen Sie mir doch recht geben: So kann

man mit den Menschen nicht umgehen!

Außerdem muss ich noch etwas sagen: Sie stellen mich hier als Lügner hin, wenn Sie

sagen, dass es keine Probleme gibt. Meinen Sie denn, den Fall, den ich vorhin ge-

nannt habe, habe ich erfunden? Meinen Sie das wirklich? – Das weise ich mit Ent-

schiedenheit zurück! Ich habe das Verhalten eines CSU-Kreisrates gegenüber seinem

CSU-Bürgermeister dargestellt. Es geht um einen Angestellten im öffentlichen Dienst.

Im öffentlichen Dienst ist dem Arbeitgeber das Verhalten gegenüber einem Angestell-

ten freigestellt, da ist kein gesetzlicher Anspruch geregelt.
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(Beifall bei der SPD)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort.

Staatssekretär Gerhard Eck (Innenministerium): Lieber Herr Kollege Scheuenstuhl,

wenn Sie meinen, dass man Sie wegen des Zwischenrufs des Herrn Kollegen nicht

hört, dann ist das nicht richtig. Sie waren sehr lautstark. Aber das nur am Rande. - Ich

bitte Sie, sich selbst zu verbessern; denn ich bin nämlich oben auf der Regierungs-

bank gesessen und habe Ihnen von Ihrer ersten Silbe an zugehört.

(Harry Scheuenstuhl (SPD): Dann bitte ich um Entschuldigung!)

- Ja, ich habe Ihnen zugehört. Schließlich muss ich Ihnen Folgendes sagen: Sie

haben mich gefragt, ob ich Demokrat bin: Stellen Sie sich vor, ich war, fast auf den

Tag genau, 20 Jahre Bürgermeister. Vorher war ich sechs Jahre lang Gemeinderat.

(Harry Scheuenstuhl (SPD): Und ich 18 Jahre!)

Bei allen Wahlen bin ich mit über 95 % gewählt worden.

(Hubert Aiwanger (FREIE WÄHLER): Das hört sich nicht besonders demokratisch

an! – Heiterkeit bei den FREIEN WÄHLERN und der SPD)

- Lieber Herr Kollege, wenn die Bürgerinnen und Bürger den Eindruck gehabt hätten,

dass es nicht demokratisch zugeht, dann hätten sie mich wohl nicht gewählt.

Nun noch zu Ihrem letzten Satz. Wenn Sie meinen, dass Sie den letzten Fall, den Sie

hier angesprochen haben - den ich im Übrigen überhaupt nicht infrage gestellt habe,

um das einmal deutlich zu machen –, mit dieser Gesetzesänderung lösen, dann sage

ich Ihnen: Ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass man ihn mit Ihren Vorstellungen

auch nicht lösen kann.

(Lebhafter Beifall bei der CSU)
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Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Herr Staatssekretär. Nach-

dem die notwendigen 15 Minuten zur namentlichen Abstimmung noch nicht erreicht

sind - wir liegen bei 6 Minuten und 17 Sekunden - rufe ich jetzt Tagesordnungspunkt 3

auf. Wir werden nach der Abstimmung zum Tagesordnungspunkt 3 die Abstimmung zu

den Tagesordnungspunkten 1 und 2 durchführen.

(...)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich führe jetzt

Abstimmungen zu Tagesordnungspunkt 1 durch, zunächst die einfache Abstimmung

über den Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 17/2412. Der feder-

führende Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport empfiehlt die

Ablehnung. Wer dem Antrag nun zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei-

chen. – Das sind die Fraktionen der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN.

Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen. – Das sind die Fraktion der CSU und die Fraktion

der FREIEN WÄHLER. Gibt es Stimmenthaltungen? – Keine Stimmenthaltung. Damit

ist der Antrag abgelehnt.

Noch eine Minute!

(Namentliche Abstimmung von 14.42 bis 14.47 Uhr)

Ich gebe nun das Ergebnis der namentlichen Abstimmung zu dem Gesetzentwurf der

Abgeordneten Rinderspacher, Dr. Wengert, Scheuenstuhl und anderer und Fraktion

(SPD) zur Sicherung der Ausübung des ehrenamtlichen Mandats eines Gemeinde-

ratsmitglieds, Kreisrats, Bezirksrats (Änderung der Gemeindeordnung, Landkreisord-

nung und Bezirksordnung), Drucksache 17/2630, bekannt: Mit Ja haben gestimmt 70,

mit Nein haben gestimmt 85, Stimmenthaltungen: 1. Damit ist der Gesetzentwurf ab-

gelehnt worden.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 1)
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Abstimmungsliste
zur namentlichen Abstimmung am 08.07.2015 zu Tagesordnungspunkt 1: Gesetzentwurf der Abgeordneten 
Markus Rinderspacher, Dr. Paul Wengert, Harry Scheuenstuhl u. a. und Fraktion SPD zur Sicherung der 
Ausübung des ehrenamtlichen Mandats eines Gemeinderatsmitglieds, Kreisrats, Bezirksrats (Änderung der 
Gemeindeordnung, Landkreisordnung und Bezirksordnung) (Drucksache 17/2630)

Name Ja Nein Enthalte
mich

Adelt Klaus X
Aigner Ilse
Aiwanger Hubert X
Arnold Horst X
Aures Inge X

Bachhuber Martin
Prof. (Univ. Lima) Dr. Bauer Peter X
Bauer Volker X
Baumgärtner Jürgen X
Prof. Dr. Bausback Winfried
Bause Margarete X
Beißwenger Eric X
Dr. Bernhard Otmar X
Biedefeld Susann X
Blume Markus X
Bocklet Reinhold X
Brannekämper Robert X
Brendel-Fischer Gudrun X
Brückner Michael X
von Brunn Florian X
Brunner Helmut

Celina Kerstin X

Dettenhöfer Petra
Dorow Alex X
Dünkel Norbert X
Dr. Dürr Sepp

Eck Gerhard X
Dr. Eiling-Hütig Ute X
Eisenreich Georg X

Fackler Wolfgang X
Dr. Fahn Hans Jürgen
Fehlner Martina X
Felbinger Günther X
Flierl Alexander X
Dr. Förster Linus X
Freller Karl X
Füracker Albert X

Ganserer Markus X
Prof. Dr. Gantzer Peter Paul X

Name Ja Nein Enthalte
mich

Gehring Thomas X
Gerlach Judith X
Gibis Max X
Glauber Thorsten X
Dr. Goppel Thomas X
Gote Ulrike X
Gottstein Eva
Güll Martin X
Güller Harald X
Guttenberger Petra X

Haderthauer Christine
Häusler Johann X
Halbleib Volkmar X
Hanisch Joachim X
Hartmann Ludwig X
Heckner Ingrid X
Heike Jürgen W. X
Herold Hans X
Dr. Herrmann Florian X
Herrmann Joachim X
Dr. Herz Leopold X
Hiersemann Alexandra X
Hintersberger Johannes X
Hofmann Michael X
Holetschek Klaus X
Dr. Hopp Gerhard X
Huber Erwin X
Dr. Huber Marcel X
Dr. Huber Martin X
Huber Thomas X
Dr. Hünnerkopf Otto X
Huml Melanie

Imhof Hermann X

Jörg Oliver X

Kamm Christine X
Kaniber Michaela X
Karl Annette
Kirchner Sandro X
Knoblauch Günther X
König Alexander X
Kohnen Natascha X
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Name Ja Nein Enthalte
mich

Kränzle Bernd  X  
Dr. Kränzlein Herbert X   
Kraus Nikolaus X   
Kreitmair Anton  X  
Kreuzer Thomas  X  
Kühn Harald  X  
    
Ländner Manfred  X  
Lederer Otto  X  
Leiner Ulrich X   
Freiherr von Lerchenfeld Ludwig  X  
Lorenz Andreas   X
Lotte Andreas    
    
Dr. Magerl Christian X   
Dr. Merk Beate    
Meyer Peter X   
Mistol Jürgen    
Müller Emilia    
Müller Ruth X   
Mütze Thomas X   
Muthmann Alexander X   
    
Neumeyer Martin  X  
Nussel Walter  X  
    
Osgyan Verena X   
    
Petersen Kathi X   
Pfaffmann Hans-Ulrich X   
Prof. Dr. Piazolo Michael X   
Pohl Bernhard X   
Pschierer Franz Josef  X  
    
Dr. Rabenstein Christoph X   
Radlmeier Helmut    
Rauscher Doris X   
Dr. Reichhart Hans  X  
Reiß Tobias  X  
Dr. Rieger Franz  X  
Rinderspacher Markus X   
Ritt Hans  X  
Ritter Florian X   
Roos Bernhard    
Rosenthal Georg X   
Rotter Eberhard    
Rudrof Heinrich  X  
Rüth Berthold  X  
    
Sauter Alfred  X  
Scharf Ulrike  X  
Scheuenstuhl Harry X   
Schindler Franz X   
Schmidt Gabi X   
Schmitt-Bussinger Helga X   
Schöffel Martin  X  
Schorer Angelika  X  

Name Ja Nein Enthalte
mich

Schorer-Dremel Tanja  X  
Schreyer-Stäblein Kerstin  X  
Schulze Katharina X   
Schuster Stefan X   
Schwab Thorsten  X  
Dr. Schwartz Harald    
Seehofer Horst  X  
Seidenath Bernhard  X  
Sem Reserl  X  
Sengl Gisela X   
Sibler Bernd  X  
Dr. Söder Markus    
Sonnenholzner Kathrin X   
Dr. Spaenle Ludwig  X  
Stachowitz Diana X   
Stamm Barbara  X  
Stamm Claudia X   
Steinberger Rosi X   
Steiner Klaus    
Stierstorfer Sylvia  X  
Stöttner Klaus  X  
Straub Karl  X  
Streibl Florian X   
Strobl Reinhold X   
Ströbel Jürgen  X  
Dr. Strohmayr Simone X   
Stümpfig Martin X   
    
Tasdelen Arif X   
Taubeneder Walter  X  
Tomaschko Peter  X  
Trautner Carolina  X  
    
Unterländer Joachim  X  
    
Dr. Vetter Karl    
Vogel Steffen  X  
    
Waldmann Ruth X   
Prof. Dr. Waschler Gerhard  X  
Weidenbusch Ernst  X  
Weikert Angelika X   
Dr. Wengert Paul X   
Werner-Muggendorfer Johanna X   
Westphal Manuel  X  
Widmann Jutta    
Wild Margit X   
Winter Georg  X  
Winter Peter  X  
Wittmann Mechthilde    
Woerlein Herbert X   
    
Zacharias Isabell X   
Zellmeier Josef  X  
Zierer Benno X   

Gesamtsumme 70 85 1
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